
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerinnen begehren die Nichtigerklärung des Beschlusses 
K(2010) 4185 endg. der Kommission vom 23. Juni 2010 in 
einem Verfahren nach Artikel 101 Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sa
che COMP/39.092 — Badezimmerausstattungen), soweit darin 
festgestellt wird, dass sie sich an kontinuierlichen Vereinbarun
gen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Bade
zimmerausstattungssektor in Deutschland, Österreich, Italien, 
Frankreich, Belgien und den Niederlanden beteiligt hätten. 

Sie stützen ihre Klage auf sieben Gründe. 

Erstens habe die Kommission die wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen nicht geprüft oder ermittelt und damit den wett
bewerbswidrigen Zweck der behaupteten Verstöße nicht recht
lich hinreichend nachgewiesen. Die Kommission sei nicht be
rechtigt gewesen, zu vermuten (oder auch festzustellen), dass 
Gespräche (i) zwischen Nicht-Wettbewerbern und (ii) über einen 
nicht wirtschaftlichen Preis, den kein Marktteilnehmer zahle, 
einen wettbewerbswidrigen Zweck gehabt hätten. 

Zweitens habe die Kommission angesichts des ersten Klagegrun
des und der Tatsache, dass die Klägerinnen keine Armaturen 
herstellen, die Klägerinnen zu Unrecht für eine Zuwiderhand
lung in Bezug auf Armaturen verantwortlich gemacht. 

Drittens habe die Kommission das Vorliegen des behaupteten 
Verstoßes nicht rechtlich hinreichend nachgewiesen, insbeson
dere da ihre Würdigung der Beweise in Bezug auf Frankreich, 
Italien und die Keramag Keramische Werke AG in Deutschland 
fehlerhaft sei. 

Viertens habe die Kommission kein Interesse an der Feststellung 
eines Verstoßes in den Niederlanden, der verjährt sei, nach
gewiesen. 

Fünftens habe die Kommission es versäumt, 

i) die Vorwürfe in der Mitteilung der Beschwerdepunkte ord
nungsgemäß darzulegen und 

ii) relevante und potenziell entlastende Beweismittel zu berück
sichtigen und zugänglich zu machen. 

Diese prozessualen Versäumnisse hätten die Verteidigungsrechte 
der Klägerinnen beeinträchtigt. 

Sechstens sei die Untersuchung in diesem Fall selektiv und will
kürlich gewesen, da viele Unternehmen, die angeblich an den 
vermeintlich illegalen Zusammenkünften oder Gesprächen teil
genommen hätten, nie verfolgt worden seien. 

Siebtens sei die Geldbuße insbesondere angesichts der Tatsache, 
dass es an einer Umsetzung bzw. an Auswirkungen auf dem 
Markt fehle, ungerechtfertigt und unverhältnismäßig hoch. Da
her ersuchen die Klägerinnen das Gericht, von seiner Befugnis 
zu unbeschränkter Nachprüfung nach Art. 261 AEUV Gebrauch 
zu machen und die Geldbuße herabzusetzen. 

Klage, eingereicht am 8. September 2010 — Sanitec 
Europe/Kommission 

(Rechtssache T-381/10) 

(2010/C 301/67) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finnland) (Prozessbevoll
mächtigte: J. Killick, Barrister, I. Reynolds, Solicitor, Rechts
anwälte P. Lindfelt und K. Struckmann) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— Den Beschluss der Kommission K(2010) 4185 endg. vom 
23. Juni 2010 in der Sache COMP/39.092 — Badezimmer
ausstattungen vollständig oder teilweise für nichtig zu 
erklären, 

— festzustellen, dass sie nicht für wettbewerbswidriges Verhal
ten in Bezug auf Wasserhähne verantwortlich ist, und, falls 
erforderlich, die angefochtene Entscheidung insoweit für 
nichtig zu erklären, als sie die Klägerin (oder ihre Tochter
gesellschaften) hierfür verantwortlich macht, 

— daneben oder hilfsweise, die Höhe der Geldbuße herabzuset
zen, 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen und 

— alle anderen Maßnahmen anzuordnen, die unter Berücksich
tigung der Umstände des Falles als angebracht erscheinen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit der vorliegenden Klage nach Art. 263 AEUV begehrt die 
Klägerin, den Beschluss der Kommission K(2010) 4185 endg. 
vom 23. Juni 2010 in der Sache COMP/39.092 — Badezim
merausstattungen betreffend ein Unternehmenskartell auf dem 
belgischen, dem deutschen, dem französischen, dem italie
nischen, dem niederländischen und dem österreichischen Markt 
für Badezimmerausstattungen zur Absprache der Verkaufspreise 
und zum Austausch sensibler Geschäftsinformationen, für nich
tig zu erklären sowie, hilfsweise die ihr auferlegte Geldbuße 
herabzusetzen. 

Die Klägerin macht folgende Klagegründe geltend: 

Erstens habe die Kommission die wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen nicht geprüft oder ermittelt und damit den wett
bewerbswidrigen Zweck der behaupteten Verstöße nicht recht
lich hinreichend nachgewiesen. Sie sei nicht berechtigt gewesen, 
zu vermuten (oder auch festzustellen), dass Gespräche (i) zwi
schen Nicht-Wettbewerbern und (ii) über einen nichtwirtschaft
lichen Preis, den kein Marktteilnehmer zahle, einen wett
bewerbswidrigen Zweck gehabt hätten.
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Zweitens habe die Kommission die Klägerin angesichts des ers
ten Klagegrundes und des Umstands, dass weder diese noch ihre 
Tochtergesellschaften Armaturen herstellten, zu Unrecht für ei
nen Verstoß in Bezug auf Armaturen verantwortlich gemacht. 

Außerdem habe die Kommission das Vorliegen des behaupteten 
Verstoßes nicht rechtlich hinreichend nachgewiesen, insbeson
dere da ihre Würdigung der Beweise in Bezug auf Frankreich, 
Italien sowie die Keramag Keramische Werke AG in Deutsch
land, für welche die Klägerin haftbar gemacht worden sei, feh
lerhaft gewesen sei. 

Viertens habe die Kommission kein Interesse an der Feststellung 
eines Verstoßes in den Niederlanden, der verjährt sei, nach
gewiesen. 

Darüber hinaus habe die Kommission (i) in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte die Einwände nicht hinreichend ausgeführt 
sowie (ii) einschlägige und möglicherweise entlastende Beweis
mittel nicht aufbewahrt und nicht offen gelegt. Diese Verfah
rensfehler hätten ihre Verteidigungsrechte in nicht wiedergut
zumachender Weise geschädigt. 

Die Klägerin könne auch nicht als unmittelbar und individuell 
für die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 9 873 060 Euro 
haftbar gemacht werden. Sie selbst sei keines rechtswidrigen 
Verhaltens für schuldig befunden worden. Sie hafte lediglich 
als Muttergesellschaft und sei als solche nicht unmittelbar und 
individuell für eine Geldbuße haftbar. Außerdem sei die Mög
lichkeit einer unmittelbaren und individuellen Haftung in der 
Mitteilung der Beschwerdepunkte nicht dargelegt worden, was 
einen Verfahrensfehler darstelle, der eine Nichtigerklärung recht
fertige. 

Außerdem sei die Klägerin zu Unrecht für die Handlungen ihrer 
Tochtergesellschaft Keramag Keramische Werke AG gesamt
schuldnerisch haftbar gemacht worden. Sie habe nicht alle An
teile der Keramag Keramische Werke AG im betreffenden Zeit
raum besessen und sei weder in der Lage gewesen, einen be
stimmenden Einfluss auf diese auszuüben, noch habe sie einen 
solchen ausgeübt. 

Gleichzeitig sei die Untersuchung in diesem Fall selektiv und 
willkürlich gewesen, da viele Unternehmen, die angeblich an 
den vermeintlich illegalen Zusammenkünften oder Gesprächen 
teilgenommen hätten, nie verfolgt worden seien. 

Schließlich sei die Geldbuße insbesondere angesichts der Tatsa
che, dass es an einer Umsetzung bzw. an Auswirkungen auf den 
Markt gefehlt habe, ungerechtfertigt und unverhältnismäßig 
hoch. Die Klägerin beantragt daher, die Geldbuße im Rahmen 
seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung nach Art. 261 
AEUV herabzusetzen. 

Klage, eingereicht am 9. September 2010 — Villeroy et 
Boch/Kommission 

(Rechtssache T-382/10) 

(2010/C 301/68) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Villeroy et Boch (Paris, Frankreich) (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwälte J. Philippe und K. Blau-Hansen, und A. 
Villette, Solicitor) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den angefochtenen Beschluss für nichtig zu erklären, soweit 
er sie betrifft, 

— hilfsweise, die ihr mit dem angefochtenen Beschluss auf
erlegte Geldbuße entsprechend herabzusetzen 

— der Beklagten die Verfahrenskosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerin begehrt, den in einem Verfahren nach Art. 101 
AEUV und Art. 53 EWR-Abkommen (im Folgenden: EWR) 
ergangenen Beschluss der Kommission K(2010) 4185 endg. 
vom 23. Juni 2010 in der Sache COMP/39092 — Badezimmer
ausstattungen betreffend ein Unternehmenskartell auf dem bel
gischen, dem deutschen, dem französischen, dem italienischen, 
dem niederländischen und dem österreichischen Markt für Bade
zimmerausstattungen zur Absprache der Verkaufspreise und 
zum Austausch sensibler Geschäftsinformationen, teilweise für 
nichtig zu erklären. 

Die Klägerin macht folgende Klagegründe geltend: 

— eine Verletzung von Art. 101 AEUV und Art. 53 EWR 
durch die Einstufung der Zuwiderhandlung als einheitliche, 
komplexe und fortgesetzte Zuwiderhandlung, da die Be
klagte dadurch ihre Verpflichtung zur rechtlichen Beurtei
lung der individuellen Verhaltensweisen der Adressaten der 
angefochtenen Entscheidung verletzt habe; 

— eine Verletzung der Begründungspflicht nach Art. 296 Abs. 
2 AEUV, da die Beklagte in dem angefochtenen Beschluss 
die relevanten Märkte nicht hinreichend genau bestimmt 
habe; 

— einen nicht hinreichenden Nachweis ihrer Beteiligung an den 
Zuwiderhandlungen in Frankreich; 

— eine Verletzung des in Art. 49 Abs. 1 der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union (im Folgenden: Charta) nie
dergelegten Grundsatzes nulla poena sine lege sowie des 
Grundsatzes der Angemessenheit der Strafe gegenüber dem 
Verstoß, der in Art. 49 Abs. 3 der Charta in Verbindung mit 
Art. 48 Abs. 1 der Charta und Art. 23 der Verordnung Nr. 
1/2003 ( 1 ) niedergelegt sei, da die Beklagte eine Geldbuße 
gesamtschuldnerisch der Klägerin und ihrer Muttergesell
schaft auferlegt habe; 

— eine fehlerhafte Berechnung des Bußgelds, da die Beklagte 
bei der Berechnung des Bußgelds Umsätze der Klägerin ein
bezogen habe, die keinen Bezug zu den erhobenen Vorwür
fen aufwiesen;
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